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Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): BM02
Das oben genannte Pflanzenschutzmittel wird 
als Pflanzenschutzmittel mit geringem Risiko 
gemäß Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 zugelassen. 

AUSSCHLIESSLICH ZUR PROFESSIONELLEN 
ANWENDUNG

ZUSAMMENSETZUNG: 
100 Gramm Produkt enthalten: 
Ampelomyces quisqualis Stamm AQ10 .............. 58 g
Zusatzstoffe ..................................... bis zu 100 g
Das formulierte Produkt enthält 5 × 109 CFU/g. 

VORSICHT PFLANZENSCHUTZMITTEL

GEFAHRENHINWEISE: 
EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch 
und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

AUFLAGEN:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Staub nicht einatmen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz 
/ Gesichtsschutz tragen.  Mikroorganismen 
können ein Potential zur Auslösung von 
Sensibilisierungsreaktionen enthalten

CBC (Europe) S.r.l.
Via Zanica 25- 24050 Grassobbio (BG) - Italien
Tel.: 035-335313 

Herstellung und Verpackung: 
CBC (Europe) GmbH - Fritz-Vomfelde-Str.6 - 40547 
Düsseldorf - Deutschland

Verpackung: Kollant S.r.l. - via C. Colombo, 7/7a - 
30030 Vigonovo (VE) - Italien

Zulassungsnr.: 026391-00

Chargennummer und Produktionsdatum: siehe 
Packung.
Das Produkt hat eine garantierte Haltbarkeit 
von 1 Jahr bei Raumtemperatur und 2 Jahren bei 
Temperaturen zwischen 4 und 6 °C.

Es wird empfohlen das Produkt nicht bei 
Temperaturen über 30 °C zu lagern.

SONSTIGE HINWEISE:

SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in 
Gewässer gelangen lassen.
Für die Anforderungen an die persönliche 
Schutzausrüstung beim Umgang mit dem 
Pflanzenschutzmittel sind die Angaben 
im Sicherheitsdatenblatt und in der 
Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels 
sowie die BVL-Richtlinie „Persönliche 
Schutzausrüstung beim Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu 
beachten (www.bvl.bund.de).
Verwendung von Universal-Schutzhandschuhen 
(Pflanzenschutz) beim Umgang mit dem 
unverdünnten Mittel. Schutzanzug gegen 
Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. 
Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem 
verdünnten Mittel.
Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder 
P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-Richtlinie 
für die Anforderungen an die persönliche 
Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils 
geltenden Fassung, tragen beim Umgang mit dem 
unverdünnten Mittel. 

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Etikett des Produktes bereithalten.
Das Mittel wird bis zu der höchsten durch 
die Zulassung festgelegten Aufwandmenge 
oder Anwendungskonzentration, falls eine 
Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht 
bienengefährlich eingestuft (B4).
Das Mittel wird als nicht schädigend für 
Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.
Das Mittel wird als nicht schädigend für 
Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen 
eingestuft.
AQ 10® ist eine Handelsmarke von CBC (Europe) 
S.r.l.
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